28. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. April 2019 über Standardverpackungen für Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak


(Belgisches Staatsblatt vom 2. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


28. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. April 2019 über Standardverpackungen für Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, des Artikels 6 § 1 Buchstabe a), abgeändert durch das Gesetz vom 22. März 1989, und des Artikels 18 § 1;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. April 2019 über Standardverpackungen für Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak;

	Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 10. April 2024 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. April 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.596/3 des Staatsrates vom 25. Juni 2024 und des Gutachtens Nr. 77.470/3 vom 6. März 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - In der Überschrift des Königlichen Erlasses vom 13. April 2019 über Standardverpackungen für Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak werden die Wörter "Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak" durch die Wörter "Erzeugnisse auf Tabakbasis und pflanzliche Raucherzeugnisse" ersetzt.




	Art. 2 - Artikel 2 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 2 - Vorliegender Erlass findet Anwendung auf Erzeugnisse auf Tabakbasis, pflanzliche Raucherzeugnisse, Geräte, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filter."


	Art. 3 - Artikel 3 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 3 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten die Begriffsbestimmungen, die im Königlichen Erlass vom 3. März 2024 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen auf Tabakbasis und pflanzlichen Raucherzeugnissen aufgeführt sind, sofern vorliegender Erlass keine anderen Begriffsbestimmungen vorsieht.

	§ 2 ­ Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestim-mungen:

	1. Handelsname: Kombination aus höchstens drei Wörtern, die eine Unterscheidung zwischen Erzeugnissen ermöglicht,

	2. transparente Umhüllung: die transparente Zellophanverpackung ohne Farbnuance, Motiv oder andere Elemente."


	Art. 4 - In der Überschrift von Kapitel 2 desselben Erlasses werden die Wörter "von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak" aufgehoben.


	Art. 5 - In Kapitel 2 desselben Erlasses werden in der Überschrift von Abschnitt 1 die Wörter "5. Februar 2016" durch die Wörter "3. März 2024" ersetzt.


	Art. 6 - In Artikel 4 desselben Erlasses werden die Wörter "5. Februar 2016 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen" durch die Wörter "3. März 2024 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen auf Tabakbasis und pflanzlichen Raucherzeugnissen" ersetzt.


	Art. 7 - In Artikel 6 desselben Erlasses wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 ­ Eine Packung darf neben dem Erzeugnis und den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen nur eine Umhüllung enthalten, die Bestandteil der Verpackung ist."


	Art. 8 - Artikel 7 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "Umhüllungen" durch die Wörter "transparenten Umhüllungen" ersetzt.



	2. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - In Packungen, Außenverpackungen und transparenten Umhüllungen sind Beilagen oder sonstige Materialien verboten, mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Elemente, der Umhüllung, die Bestandteil der Verpackung und des Erzeugnisses ist."


	Art. 9 - Artikel 8 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 8 - § 1 - Zigarettenhülsen, mit Ausnahme der Filtertasche, des Zigarettenpapiers, des Papiers für Tabak zum Selbstdrehen und des Papiers für pflanzliche Raucherzeugnisse, sind in einem einzigen Farbton gehalten. Der Hersteller kann für die Filtertasche zwischen zwei Farbtönen wählen.

	§ 2 ­ Techniken, die darauf abzielen, die Neutralität und Einheitlichkeit von Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filter zu beeinträchtigen, sind verboten.

	§ 3 ­ Der Minister legt die in § 1 erwähnten Farbtöne fest."


	Art. 10 - In Artikel 9 desselben Erlasses wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 ­ Die Innen- und Außenflächen der Packungen, Außenverpackungen und transparenten Umhüllungen sind glatt."


	Art. 11 - In Kapitel 2 desselben Erlasses wird die Überschrift von Abschnitt 3 wie folgt ersetzt: "Spezifische Bestimmungen".


	Art. 12 - Artikel 10 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter "Tabak zum Selbstdrehen" durch die Wörter "des Erzeugnisses" ersetzt.

	2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 3 ­ Nur zylinder- oder quaderförmige Packungen können einen Deckel haben."

	3. In § 5 wird das Wort "Aluminiumdeckel " durch das Wort "Deckel" ersetzt.


	Art. 13 - Die Überschrift von Kapitel 3 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt: "Angaben auf Packungen und Außenverpackungen".




	Art. 14 - Artikel 11 § 1 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

	1. Nummer 3 wird wie folgt ersetzt:

	"3. Anzahl der Erzeugnisse oder Angabe des Gewichts des Erzeugnisses in Gramm,".

	2. [Abänderung des niederländischen Textes]

	3. In Nr. 5 werden die Wörter "5. Februar 2016 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen" durch die Wörter "3. März 2024 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen auf Tabakbasis und pflanzlichen Raucherzeugnissen" ersetzt.


	Art. 15 - Die Überschrift von Kapitel 4 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"KAPITEL 4 - Außenverpackungen und Packungen von Geräten, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filtern".


	Art. 16 - Artikel 12 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 12 - § 1 ­ Die Artikel 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 11 § 1 Nr. 1, 2 und 6 und §§ 2 bis 4 finden Anwendung auf Außenverpackungen und Packungen von Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filtern.

	§ 2 ­ Die Artikel 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 11 § 1 Nr. 1, 2, 5 und 6 und §§ 2 bis 4 finden Anwendung auf Außenverpackungen und Packungen von Geräten."


	Art. 17 - In Artikel 13 desselben Erlasses wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 ­ Es ist verboten, Erzeugnisse, Geräte, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filter in Verkehr zu bringen, die nicht den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses entsprechen. Diese gelten als schädlich im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren."


	Art. 18 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Juni 2026 in Kraft.

	Erzeugnisse, Geräte, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier, Papier für Tabak zum Selbstdrehen, Papier für pflanzliche Raucherzeugnisse und Filter, die vorliegendem Erlass nicht entsprechen, dürfen nach diesem Datum nicht mehr in Verkehr gebracht werden, außer bei Einzelhändlern und dies bis zum 1. Juni 2027.




	Art. 19 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Ile-d'Yeu, den 28. Juli 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

